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Opferschutz im Strafverfahren   
Zusammenfassung zur Tagung am 6.10.05 
 
 
Das Referat befasst sich mit den Grundlagen des Opferschutzes sowie den Verände-
rungen des materiellen Strafrechts und des Strafprozessrechts im Bereich der sexu-
ellen Selbstbestimmung sowie der körperlichen Misshandlung von Kindern und Ju-
gendlichen.  
 
Die Strafrahmenanhebungen und insbesondere der Ausbau der sichernden Maß-
nahmen seit 1998 werden einer kritischen Prüfung unter den Aspekten des Opfer-
schutzes unterzogen.  
 
Einen ersten Schwerpunkt bilden jedoch die Veränderungen des prozessualen Op-
ferschutzes, die unter Einbeziehung von Erfahrungen aus der Zeugenbegleitung auf 
ihre Anwendungshäufigkeit und Wirksamkeit in der Praxis untersucht werden. 
  
Auf das seit dem 1. September 2004 in Kraft befindliche Opferrechtsreformgesetz 
wird besonders eingegangen. Dabei wird sich zeigen, dass die Maßnahmen des for-
mellen Opferschutzes noch nicht konsequent genug umgesetzt werden. 
 
Nach einem kurzen Überblick über die Belastungsfaktoren bei kindlichen und jugend-
lichen Zeuginnen und Zeugen wendet sich das Referat in einem zweiten Schwer-
punkt dem sog. materiellen Opferschutz zu, der in der Strafprozessordnung zwar 
nicht vorgeschrieben, aber auch nicht verboten ist.  
 
Dabei geht es unter Einschluss der – sozialpädagogischen – Prozessbegleitung um 
Verfahrensweisen, die geeignet sind, die Belastungssituation einer gerichtlichen Ver-
handlung abzumildern, um sekundäre Viktimisierung durch gerichtliche Instanzen zu 
vermeiden.  
 
Schließlich wird versucht, das Kindeswohl im Strafverfahren als grundrechtlich ge-
schützte Kategorie zu begreifen; daraus ergeben sich vielfältige Verbesserungen für 
einen alters- und zeitgemäßen Opferschutz. 
 
Die Forderung an die Justiz geht dahin, den Opferschutz offensiv zugunsten der Op-
fer umzusetzen. Das bedeutet auch, bei Ermessensentscheidungen ("Kann-
Bestimmungen") dem Opferschutz in der Regel Vorrang zu geben. 
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Meine Forderung an die Jugendhilfe ist, die nicht selten noch vorhandene Blockade-
haltung gegenüber Strafverfahren in diesen Fällen nicht nur zu überdenken, sondern 
auch offensiv Opferschutz einzufordern. 
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